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Gemeindenachrichten Mittwoch, 8. Dezember 2021 
 
 
Feiertag "Mariä Empfängnis" am 8. Dezember 2021 
Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, ist «Mariä Empfängnis». Dieser Tag ist in der Gemeinde 
Schupfart ein offizieller Feiertag. Die Gemeindeverwaltung bleibt an diesem Tag 
geschlossen. Bei Todesfällen gibt der Telefonbeantworter Auskunft über die Erreichbarkeit 
des Personals. Besten Dank für die Kenntnisnahme.  
 
 
Weihnachten/Neujahr – Öffnungszeiten der Gemeindeve rwaltung - Voranzeige 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Weihnachtsfeiertage, ab Donnerstag, 23. Dezember 
2021 bis und mit Freitag, 31. Dezember 2021, geschlossen. Die letzte ordentliche 
Schalteröffnungszeit findet demzufolge am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 09.00 bis 
12.00 Uhr, statt. Bei Todesfällen gibt der Telefonbeantworter Auskunft über die 
Erreichbarkeit des Personals. Die erste ordentliche Schalteröffnungszeit findet im neuen Jahr 
am Montag, 3. Januar 2022, von 14.00 bis 18.30 Uhr, statt. - Gemeinderat und Personal 
 
 
Sperrung Schönenbühlstrasse infolge Sicherheitsholz erei 
Von Montag, 13. Dezember 2021 bis Freitag, 17. Dezember 2021, wird infolge einer 
Sicherheitsholzerei im Bereich Schönenbühl die Durchfahrt von Schupfart nach Gipf-
Oberfrick (Waldgebiet Schönenbühlstrasse) für jeglichen Verkehr gesperrt. Besten Dank für 
das Verständnis. - Forstbetrieb Thiersteinberg 
 
 
Baugesuch – öffentliche Auflage  
Bauherr und Grundeigentümer: Stefan Müller, Moosgasse 363, 4325 Schupfart 
Projektverfasser: Hüsser Architektur AG, Mariettaweg 1, 5070 Frick  
Bauprojekt: Neubau Doppeleinfamilienhaus; Lage: GB Schupfart, Parz. 371, Moosgasse 
Das Baugesuch liegt in der Zeit vom 9. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022 öffentlich auf und 
kann während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei eingesehen 
werden. Einwendungen gegen das Baugesuch sind während der Auflagefrist schriftlich an 
den Gemeinderat, 4325 Schupfart, zu richten. Eine allfällige Einwendung ist zu begründen 
und hat einen Antrag zu enthalten. 
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